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1. Rechtsgrundlagen 
§§ 16 - 19 und § 34 Sozialhilfegesetz (SHG, Reg.-Nr. 8) 
§§ 25 - 26 der Sozialhilfeverordnung (SHV, Reg.-Nr. 9)  

 

2. Arten von Eingliederungen unterstützungsberechtigter Personen 

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Eingliederungen unterstützungsberechtiger Personen. 

 Angebote gemäss § 16 SHG: Unterstützungsberechtigten Personen werden Möglichkeiten 
zur Förderung ihrer beruflichen Eingliederung angeboten, sofern diese keinen Anspruch 
auf andere gesetzliche Förderungsmassnahmen haben (vgl. Kommentar Eingliederung un-
terstützungsberechtiger Personen: Angebote).  

 Lohnkostenbeiträge gemäss § 19 SHG: Die Sozialhilfebehörde richtet Beiträge an die 
Lohnkosten an Arbeitgebende aus, die leistungsreduzierte, unterstützungsberechtigte Per-
sonen anstellen und diese nicht an Einsatzbetriebe verleihen(vgl. Kommentar Eingliede-
rung unterstützungsberechtiger Personen: Lohnkostenbeiträge). 

 

3. Sinn und Zweck der Bestimmungen über die Eingliederung unter-
stützungsberechtigter Personen 

Eingliederungsmassnahmen bezwecken die rasche und nachhaltige Wiedereingliederung ins 
Erwerbsleben und in die Selbständigkeit und somit die Loslösung von der Sozialhilfe unter 
bestmöglicher Nutzung der bereits vorhandenen Ressourcen, Ausbildungen und Erfahrun-
gen. Andere gesetzliche Eingliederungsmassnahmen gehen vor.  

Die Sozialhilfe hat die gesetzliche Aufgabe: 

 persönlicher Hilfsbedürftigkeit vorzubeugen ☛ Prävention 

 deren Folgen zu lindern oder zu beheben ☛ Leistung 

 sowie die Selbständigkeit und die Selbsthilfe ☛ Integration 
 zu erhalten und zu fördern. 

 

4. Zuständigkeit 
Das SHG regelt die Zuständigkeit und die Kostentragung der Eingliederungsmassnahmen 
wie folgt: 
§ 34 Im Bereich der Eingliederung unterstützungsberechtigter Personen 
1 Die Gemeinden vollziehen die Bestimmungen über die Eingliederung unterstützungsbe- 
rechtigter Personen und tragen die damit zusammenhängenden Kosten. 
2 Der Kanton vergütet der Gemeinde des Unterstützungswohnsitzes die Hälfte der angefal- 
lenen Kosten. 
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5. Administration 

5.1 Meldung an das KSA 

Die SHV regelt wie folgt: 

§ 25 Meldung der Personen, der Angebote und der Lohnkostenbeiträge (§ 16, § 19 und § 34 
Absatz 2 SHG) 
1 Die Sozialhilfebehörden teilen dem Amt die Personen, die von einem Angebot zur Einglie-
derung Gebrauch machen möchten, sowie das entsprechende Angebot vorher mit. 
1bis Sie teilen dem Amt die Personen, für die Lohnkostenbeiträge ausgerichtet werden sollen, 
vorher mit und reichen den entsprechenden Arbeitsvertrag ein. 

 

5.2 Gesuchsunterlagen 

Vor Beginn einer Massnahme sind die nachfolgenden Unterlagen - zusammen mit dem Ge-
such um Gewährung eines Kantonsbeitrags nach § 34 SHG - zwingend an das KSA einzu-
reichen: 

Für Angebote nach § 16 SHG: 

- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der SHB und der Klientschaft, beidseitig unter-
zeichnet (vgl. Ziff. 7). 

- Angebot der anbietenden Organisation. 
- Entwurf der Verfügung gegenüber der Klientschaft. 

Für Lohnkostenbeiträge nach § 19 SHG: 

- Entwurf des befristeten OR-Arbeitsvertrages zwischen Arbeitgebendem und der Klient-
schaft. 

- Das Amt holt gem. § 25 Absatz 1ter SHV die Stellungnahme der Dachorganisationen der 
Sozialpartner Basel-Landschaft ein. 

 
Sämtliche Unterlagen können in Kopie eingereicht werden. 
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5.3 Vorgängige Abklärungen durch die Gemeinde 

Bei der Meldung gemäss § 25 SHV hat die Gemeinde vorgängig abzuklären, dass die ge-
setzlichen Anforderungen von § 16 SHG (Subsidiarität und Koordination) erfüllt sind. 

Für die Abklärung der Koordination, d.h. der Abstimmung auf bereits erfolgte Eingliede- 
rungsmassnahmen (§ 16 Absatz 2 SHG) gegenüber dem ALV-Vollzug, sind drei Varianten 
möglich. Diese sollen nacheinander wie folgt vorgenommen werden: 
1. Konsultation ”Weiterbildungspass”, ausgestellt durch das KIGA in Pratteln. 

2. Telefonische Erkundigung beim KIGA in Pratteln, Frau Ariane Haab, Abteilung E.M.A., 
Bahnhofstr. 32, 4133 Pratteln, Tel.-Nr. 826 77 72. Frau Haab gibt bei einer solchen An- 
frage auch Auskunft darüber, wer die/der zuständige RAV-Berater/in ist (für Punkt 3.) 

3. Telefonische Anfrage bei dem/der zuständigen RAV-Berater/in (gemäss Auskunft Frau 
Haab). 

 

5.4 Kontenplan und Abrechnung an das Amt 

Die Kosten für die Eingliederung unterstützungsberechtigter Personen sind auf dem Konto 
586.366.xx bei der Gemeinde zu verbuchen, nicht auf dem individuellen Klientenkonto. 
Die Gemeinden haben quartalsweise dem Amt die Abrechnungen einzureichen. Nach Erhalt 
der Quartalsabrechnung überweist das Kantonale Sozialamt den Anteil von 50% innert 30 
Tagen an die Gemeinde. 

 

6. Befreiung von der Rückerstattungs- und Verwandtenunterstützungspflicht 

6.1 Bei Angeboten gemäss §§ 16 - 18 SHG 

Die Kosten für die Angebote zur Eingliederung (§ 16 SHG) und der zusätzliche Beitrag im 
Umfang von 250 Franken (§ 17 SHG in Verbindung mit § 25a SHV) unterliegen gemäss 
§ 26 SHV keiner Rückerstattungs- oder Verwandtenunterstützungspflicht. 

 

6.2 Bei Lohnkostenbeiträgen gemäss § 19 SHG 

Die Lohnkostenbeiträge (§ 19 SHG) unterliegen gemäss § 26 SHV keiner Rückerstattungs- 
oder Verwandtenunterstützungspflicht.  

Der Rückerstattungs- oder Verwandtenunterstützungspflicht unterliegen hingegen die allen-
falls ergänzende Sozialhilfeunterstützung und die infolge der Arbeitstätigkeit ausgerichteten 
freien Einkünfte, welche sich auf § 16 SHV abstützen.  


